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Anwesende: 82 von 96 Stimmberechtigten anwesend / 39 Beratende und Gäste Ende der Sitzung: 22:20 Uhr 
 

 
 

TOP Thema Ergebnis/Beschluss ver-
ant-
wort-
lich 

Termin 

1.1 Feststel-
lung der 
Be-
schlussfä-
higkeit 

Es sind 82 von 96 stimmberechtigte Mitglieder der Stadtsynode anwe-
send. Die Zahl der Anwesenden wurde zu Beginn der Sitzung festgestellt.  

  

1.2 Protokoll 
vom 
6.11.2020 

Das Protokoll ist allen zugegangen. Laut Sitzungsordnung der Synode 
vom 21.10.2011 gilt das Protokoll als genehmigt, wenn nicht innerhalb ei-
ner Woche Einwendungen eingehen.  
Herr Dr. Lehmann hat Anmerkungen zum Protokoll vom 6.11.2020 einge-
reicht, diese werden dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.  

EKV sofort 

1.3 Genehmi-
gung der 
Tagesord-
nung 

 

Herr Dr. Lehmann erläutert seinen Antrag. 

Die Stadtsynode fasst folgenden Beschluss: 

 

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert und beschlossen:  

1. Formalia      
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1.2 Genehmigung des Protokolls vom 6.11.2020 

1.3 Genehmigung der Tagesordnung 
Anträge: 

 zur Tagesordnung Antrag von Herrn Dr. Lehmann 

 zu Top 3.3 Antrag von Herrn Schubart 

 zu Top 3.4 Antrag von Herrn Kammerer 

  

Beschluss: 46 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen  

Dem  Antrag von Herrn Dr. Lehmann zur Tagesordnung wird statt-
gegeben.   

Antrag von Herrn Dr. Lehmann:  

Da primäres Ziel des Prozess Kirche 2030 die finanzielle Einsparung 
ist, beantrage ich den Punkt 4 vor den Punkt 2 zu behandeln, so dass 
die Synodalen informiert über Punkt 2 entscheiden können. 



Protokoll über die Sitzung der Stadtsynode am 05.02.2021   S. 2 von 10 Seiten 

G:\EKV\Amtsleitung\12-4 Stadtsynode u. Stadtkirchenrat\Stadtsynode\2021\21-02-05\21-02-05 SSY Protokoll.docx 

 neu Top 3.6 Antrag von Herrn Suchomsky 

2. Vorstellung des Jahresabschlusses 2019 

3. Kirche 2030       

3.1 Die Evangelische Landeskirche in Baden   

3.2 Die Evangelische Kirche in Karlsruhe – Beratungs- und Steue-
rungsprozess  

3.3 Beschluss der Stadtsynode 

3.4  Beschluss der Stadtsynode – Einsetzung einer Synodalen Ar-
beitsgruppe 

3.5  Beschluss der Stadtsynode – Besetzung der Synodalen Ar-
beitsgruppe  

3.6  Antrag von Herrn Suchomsky 

4. Berufung in die Kretschmar-Huber-Stiftung        

5. Nachtragshaushalt 2020/2021     

6. Verschiedenes   

 

2 Vorstel-
lung des 
Jahresab-
schlusses 
2019 

Herr Honeck (Verwaltungsdirektor der EKV) erläutert den Jahresab-
schluss 2019. Während der Kitabereich im Vergleich zu dem Haushalts-
ansatz mit einem leichten positiven Ergebnis abgeschlossen hat, ist ins-
gesamt noch ein negatives Ergebnis zu verbuchen. Insbesondere wird in 
der Präsentation auf die Einnahme- und Ausgabesituation eingegangen. 
Hier zeigt sich, dass die Steuerzuweisung der Landeskirche zwar nur 
20% der gesamten Einnahmen beträgt, allerdings 65% der Einnahmen 
der bezirk- und gemeindlichen Arbeit ausmacht. Die Präsentation ist als 
Anlage 2 dem Protokoll beigefügt.  

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2020  
folgendes beschlossen: 

Der Finanzausschuss beschließt, dass die Jahresabschlüsse der Evang. 
Kirche in Karlsruhe in der Synode vorgestellt werden sollen. 

Im Laufe des Jahre 2019 wurde eine neue Controllingstelle in der Evan-
gelischen Kirchenverwaltung eingerichtet. Aufgrund frühzeitiger Steue-
rungsmaßnahmen, wie z.B. Haushaltssperren konnte erreicht werden, 
dass der Gesamtbereich Kita im Jahr 2019 gegenüber der Planung mit ei-
nem leichten Überschuss in Höhe von 7.836,56 Euro abgeschlossen hat. 
Leider ist es aufgrund der kurzen Zeit im Jahr 2019 nicht gelungen, dass 
Controlling auf den gesamten Haushalt auszuweiten. So konnte nicht ver-
hindert werden, dass es trotz Einsparungen in verschiedenen Bereichen 
zu einem Gesamtdefizit gekommen ist. Aufgrund dieses Defizites war es 
nicht möglich, die erforderliche Substanzerhaltungsrücklage in voller 
Höhe zu erbringen. Die nicht erbrachte Substanzerhaltung in Höhe von 
236.761,20 Euro wird daher in der Bilanz als Forderung an künftige Haus-
halte eingestellt.  

  

Beschluss: Mit 62 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen  

wird die geänderte Tagesordnung beschlossen.  
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Das Ergebnis des Rechnungsjahres 2019 stellt sich wie folgt dar: 

Gesamtergebnis: -236.974,26 € 

davon nicht erwirtschaftete SER -236.761,20 € 

Ergebnis Haushalt zahlungswirksam -213,06 € 

davon Ergebnis Kita 7.836,56 € 

davon Selbstabschließer (Kantorate, Laurentiuscafe) 13.452,76 € 

Zahlungswirksames Ergebnis Bezirk -21.502,38 € 

 

Der Jahresabschluss wurde im Finanzausschuss am 23.11.2020 geprüft 
und dem Stadtkirchenrat zur Feststellung weitergeleitet. Der Stadtkirchen-
rat hat in seiner Sitzung am 7.12.2020 den Jahresabschluss 2019 festge-
stellt: 

Beschluss des SKR vom 7.12.2020: (einstimmig) 

1. Jahresabschluss 
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Haushaltsausführung und ihrer Auswirkungen auf 
das Vermögen, die Schulden und die Finanzsituation der kirchlichen Kör-
perschaft. Der Stadtkirchenbezirk stellt gem. Art. 43 (2) 14 GO in Verbin-
dung mit § 86 (5) KVHG den Jahresabschluss 2019 
in Höhe  
des Bilanzergebnis Haushalt 2019 von:  - 236.974,26 € 
und des Bilanzergebnis Invest von: - 849.126,45 € 
fest. 

Der Stadtkirchenrat beschließt folgende Verwendung: 

Das negative Bilanzergebnis 2019 Haushalt in Höhe von - 236.974,26 € 

Vortrag der nicht erwirtschaftete SER ins Folgejahr -236.761,20 € 

Ergebnis Kita als Sondertilgung in das innere Darlehen  
JA 2017 7.836,56 € 

Zuführung der Selbstabschließer  
(Kantorate, Laurentiuscafe) in die Rücklage 13.452,76 € 

Ergebnis Bezirk wird nach 2020 übertragen und im  
Haushalt ausgeglichen -21.502,38 € 

2. Abschlussbilanz zum 31.12.2019 

Die Abschlussbilanz 2019 mit der Bilanzsumme von  209.539.546,36 € 
und der Anhang zur Bilanz wird festgestellt. 

 

3 Kirche 2030     

Frau Scheele-Schäfer führt in das Thema ein. Sie betont, dass das Konzeptpapier, 
welches in der letzten Synode vorgestellt wurde, nach wie vor ein Konzept ist. Eine 
breite Beteiligung sowie konstruktive Vorschläge und Änderungen sind ausdrücklich er-
wünscht. Durch die Auswirkungen der Pandemie sind gemeinsame Diskussionen 
kaum möglich oder nur digital. Dadurch läuft der Prozess nicht ganz so rund wie ei-
gentlich geplant. Trotzdem konnten das Konzept-Team erste Gespräche mit Ältesten-
kreise führen.  
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3.1 Die Evan-
gelische 
Landes-
kirche in 
Baden   

Die Landessynode hat auf ihrer Oktober-Tagung finanzielle Zielmarken 
festgelegt. Im Laufe der nächsten Dekade müssen erhebliche Einsparun-
gen und Umschichtungen vorgenommen werden. Die zu erwartende Mit-
glieder- und Finanzentwicklung führen zu einer weiteren Verschärfung. 

Dekan Dr. Schalla führt in das Thema ein und berichtet als Mitglied der 
Landessynode von den Finanzprognosen der Landeskirche und den Ent-
scheidungen der Landessynode anhand einer Präsentation (Anlage 1 zur 
Einladung) Was bedeutet dies für den Kirchenbezirk Karlsruhe? 

Der Finanzausschuss der Landessynode hat die Studie in Auftrag gege-
ben. Herr Weis (ehem. Mitglied der Landessynode und des FIA) gibt zu 
bedenken, dass es sich hier um eine Prognose handelt, die sich erst in 
den nächsten Jahren konkretisieren lässt. Vom FIA der Landeskirche war 
nicht angedacht, dass jeder Bezirk nun sofort eine pauschale Einsparung 
von 30% der Ausgaben vornehmen soll. Es wären auch Ideen für neue 
Einnahmequellen denkbar, als Beispiele könne hier Fundraising und die 
Gewinnung neuer Gemeindeglieder genannt werden. Beispielsweise wür-
den 10% mehr Mitglieder in der Landeskirche das finanzielle Problem ge-
nauso lösen.  

  

3.2 Die Evan-
gelische 
Kirche in 
Karlsruhe 
– Bera-
tungs- 
und Steu-
erungs-
prozess 

Für die Steuerung der Beratungen des Konzeptes Kirche 2030 in den 
kommenden Monaten hat der Vorstand des Stadtkirchenrates gemein-
sam mit dem Präsidium der Stadtsynode einen Vorschlag erarbeitet. Der 
Vorschlag beinhaltet die Akteursgruppen und ihre Aufgaben, den Zeitplan 
und die wesentlichen Schnittstellen zu den Leitungsorganen. Der Verän-
derungsprozess wird in seiner Steuerung begleitet durch Arnd Küppers, 
Geschäftsführer von MaiConsulting. Die Beratungsfirma war bereits an 
Teilprozessen im Stadtkirchenbezirk beteiligt. 

Der Stadtkirchenrat hat in seiner Sitzung am 25. Jan. 2021 der Gesamt-
steuerung des Prozesses Kirche 2030 zugestimmt und legt ihn der Sy-
node vor.    

Prof. Dr. Goll präsentiert und erläutert den bisher geplanten Prozessab-
lauf, den zeitlichen Ablauf der einzelnen Prozesse und die Mitwirkung der 
Ältestenkreise und Regionen, des Dekanatskonvents und -beirats, der 
Synode, des SKRs und den Ausschüssen des Bezirks hierbei.  

Einige Stimmen aus der Synode bitten den SKR, die Entscheidung die 
Firma MaiConsulting mit der Begleitung des Prozesses zu beauftragen, 
noch einmal zu überdenken. Es bestehen Zweifel an einer guten Qualität 
für die Begleitung und Beratung des Prozesses der Evang. Kirche in 
Karlsruhe.  
Frau Scheele-Schäfer stimmt zu, den SKR darauf hinzuweisen und ihn zu 
bitten, die Entscheidung die Firma MaiConsulting mit der Begleitung des 
Prozesses zu beauftragen, noch einmal zu überprüfen.   

Stephan van Rensen berichtet über die Bildung einer Ü40 Gruppe. Er for-
dert alle unter 40-jährigen (auch Älteste oder Lehrvikare) auf, sich dieser 
Gruppe anzuschließen, um sich am Prozess Kirche 2030 zu beteiligen.  
Kontaktaufnahme über Herrn van Rensen  
Stephan.vanRensen@kbz.ekiba.de 

  

3.3 Beschluss 
der Stadt-
synode 

Der Stadtkirchenrat hat in seiner Sitzung am 25. Januar beschlossen, der 
Stadtsynode folgenden Beschluss zu empfehlen:  
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Zunächst wird die Beschlussempfehlung des SRK vorgestellt und an-
schließend erläutert Herr Schubart seinen Alternativantrag.  

„Dass wir sehr viel einsparen werden müssen, steht für mich außer Frage 
und dieser Antrag bezweckt ausdrücklich nicht, dies zu ignorieren oder 
hinauszuzögern. Aber: 
Unser Kirchenbezirk finanziert sich in einem Bereich von ca. 20% aus lan-
deskirchlichen Mitteln. Weitere Einnahmen erwachsen aus Zuschüssen 
der Stadt Karlsruhe insbesondere für die Kitas, Elternbeiträgen, Mietein-
nahmen, Vermögenseinnahmen, u.a. Auch diese Einnahmen werden sich 
verändern, vermutlich teilweise auch nach unten. Bevor man allerdings 
eine konkrete Aussage machen kann, muss hier mehr Klarheit bestehen. 
Ohne eine valide Basis für ein Sparszenario, das sowohl höher als auch 
niedriger sein könnte, sollten wir nichts beschließen und erst recht nicht 
die Öffentlichkeit „verschrecken“.“ 
 
Nach ausgiebiger Diskussion wird der Antrag konkretisiert und umformu-
liert.  

Herr Schubart stellt einen Alternativantrag: 

Die Stadtsynode Karlsruhe nimmt die finanziellen Rahmendaten der 
Evangelischen Landeskirche in Baden (mit dem Einsparziel von 20% 
+ 10%) zur Kenntnis. 

Sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst, dass auch der Stadtkirchen-
bezirk Karlsruhe vor erheblichen Einsparungen steht und beauftragt 
den Finanzausschuss gemeinsam mit der Evangelischen Kirchenver-
waltung das Einsparszenario für den Kirchenbezirk hochzurechnen 
und Vorschläge zur Ausgabenreduktion im Rahmen des Prozesses 
Kirche2030 aufzuzeigen. 

Die nötige Ausgabenreduktion wird sukzessive in den kommenden 
Haushalten umgesetzt. Darüber hinaus stellt die Stadtsynode fest, 
dass bereits die aktuelle Haushaltslage ein umgehendes und nachhal-
tiges Eingreifen nötig macht. 

Beschlussempfehlung des SKR: 

Die Stadtsynode Karlsruhe macht sich die finanziellen Rahmendaten 
der Evangelischen Landeskirche in Baden zu Eigen.  

Sie legt fest, dass für den Doppelhaushalt 2032/33 gegenüber dem 
ursprünglichen Haushaltsansatz 2020 auf Grund des zu erwartenden 
Rückgangs der Kirchensteuer und der Umschichtung von Haushalts-
mitteln eine Ausgabenreduktion von 30% einzuplanen ist (inflations-
bereinigt).  

Die Reduktion wird sukzessive in den kommenden Haushalten umge-
setzt. 

Darüber hinaus stellt die Stadtsynode fest, dass bereits die aktuelle 
Haushaltslage ein umgehendes und nachhaltiges Eingreifen nötig 
macht. 
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Anschließend wird der Antrag von Herrn Schubart abgestimmt.  

Die Stadtsynode fasst folgenden Beschluss:  

 
 

3.4 Einset-
zung ei-
ner Syno-
dalen Ar-
beits-
gruppe 

 

Herr Kammerer erläutert seinen Antrag: 

Die Beratungen zum Konzeptvorschlag „Kirche 2030“ sind zu einem 
denkbar ungünstigen Zeitpunkt vorgesehen. Die zu Jahresbeginn 2020 
neu konstituierten Ältestenkreise hatten - dank Corona - noch keine wirk-
liche Chance, sich persönlich kennenzulernen. Wir sind 
seither vor allem mit der Bewältigung der Auswirkungen der Corona Ver-
ordnungen beschäftigt. Das gleiche gilt für die Mitglieder der Stadtsy-
node. 
Videokonferenzen können den persönlichen (analogen) Kontakt nicht er-
setzen. Für Kirchen-Älteste, die sich als Gremium kaum kennen, ist es 
äußerst schwierig, eine gemeinsame Haltung zu den verschiedenen Fra-
gestellungen zu entwickeln. Unter diesen Voraussetzungen Verhandlun-
gen mit anderen Ältestenkreisen aufzunehmen und mit diesen Abspra-
chen zu treffen, ist für uns derzeit schwer vorstellbar. 
Die vorgesehenen Fragestellungen miteinander zu diskutieren, erfordert 
ein Klima des Vertrauens. 

  

Beschluss der Stadtsynode:  
71 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 

Die Stadtsynode Karlsruhe nimmt die finanziellen Rahmendaten der 
Evangelischen Landeskirche in Baden (mit dem Einsparziel von 20%  
in Bezug auf die prognostizierten Ausgaben und 10% Umschichtung) 
zur Kenntnis. 
Sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst, dass auch der Stadtkirchen-
bezirk Karlsruhe vor erheblichen Einsparungen steht und beauftragt 
den Finanzausschuss, gemeinsam mit der Evangelischen Kirchenver-
waltung das Einsparszenario für den Kirchenbezirk hochzurechnen, 
und Vorschläge zur Ausgabenreduktion im Rahmen des Prozesses 
Kirche2030 aufzuzeigen. 
Die nötige Ausgabenreduktion wird sukzessive in den kommenden 
Haushalten umgesetzt. 
Darüber hinaus stellt die Stadtsynode fest, dass bereits die aktuelle 
Haushaltslage ein umgehendes und nachhaltiges Eingreifen nötig 
macht. 
 

Herr Kammerer stellt folgenden Antrag: 

Die Stadtsynode beschließt, die Beratungen zum Konzeptvorschlag 
„Kirche 2030“ ein Jahr später zu starten, also im Frühjahr 2022.  

Es erfolgt zunächst eine Abstimmung der Beschlussempfehlung des 
SRK:  

13 Ja-Stimmen, 54 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen 

Damit ist die Beschlussempfehlung des SKR abgelehnt.  
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Hiermit beantrage ich - in Abstimmung mit meinem Ältestenkreis in 
Rüppurr – die Beratungen zum Konzeptvorschlag 2030 erst dann wieder 
aufzunehmen, wenn wir uns in den Gremien wieder in Präsenz treffen 
können. Es ist davon auszugehen, dass dies wohl erst in einem Jahr wie-
der sicher möglich sein wird. 

Die Stadtsynode diskutiert – es folgt ein Antrag zur Geschäftsordnung, 
die Beratung des Tagesordnungspunktes zu schließen: Ein Antrag zur 
Geschäftsordnung unterbricht die Beratung. Es erfolgt eine Abstimmung:  

Die Synode setzt eine synodale Arbeitsgruppe (ad-hoc Arbeitsgruppe Kir-
che 2030) ein. Ihre Aufgabe besteht darin, den synodalen Prozess Kirche 
2030 in Zusammenarbeit mit dem Präsidium der Synode zu strukturieren 
und zu organisieren. Dazu zählen auch das Sammeln der Rückmeldun-
gen und die Aufbereitung der Änderungsvorschläge sowie die Gestaltung 
der synodalen Prozesse bis zu einer Beschlussfassung der Synode.   

Die Synode fasst folgenden Beschluss:  

 

3.5 Beset-
zung der 
Synoda-
len Ar-
beits-
gruppe 

 

  

Beschluss:  
68 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen  

Die Stadtsynode Karlsruhe beschließt, eine Synodale Arbeitsgruppe 
„Kirche 2030“ einzusetzen. 

Beschluss: 40 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, 19 Enthaltungen  

Die Stadtsynode beschließt die Beratung des Tagesordnungspunktes 
zu schließen.  

Beschluss: 68 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen 

Die Stadtsynode beschließt, folgende Synodale in die ad-hoc Arbeits-
gruppe Kirche 2030 zu wählen: 

 Catharina Covolo,  Pfrin. Friedensgemeinde,  
 Präsidium (stellv. Vorsitz) 

 Christine Böhmig,  Christusgemeinde 

 Stefanie Heinlein,  Pfrin. Gemeinde Wolfartsweier 

 Stefanie Hügin,  Jugendwerk 

 Dr. Martin Lehmann,  Alt- und Mittelstadtgemeinde 

 Frauke Ostmann,  Lukasgemeinde 

 Konstanze Scherz,  Johannis-Paulus-Gemeinde 

 Sören Suchomsky,  Hoffnungsgemeinde 

 Christian Ritscher,  Christusgemeinde – berufen  

Es erfolgt eine Abstimmung des Antrages von Herrn Kammerer:  

29 Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen 

Damit ist der Antrag von Herrn Kammerer abgelehnt.  
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3.6 Antrag 
von Herrn 
Such-
omsky 

Der Antrag bzw. die Stellungnahme eingereicht,  von Herrn Suchomsky ist 
als Anlage 3 beigefügt und wurde vorab an die Synodalen versandt.  

Herr Suchomsky erläutert den Antrag und erklärt, dass die Synode nicht 
jeden eizelnen Punkt der Stellungnahme abstimmen soll, sondern dass die 
Punkte des Papiers en block abgestimmt werden sollen.  

Es erfolgt eine kurze Dikussion.  

Es folgt ein Antrag zur Geschäftsordnung, die Rednerliste sowie die Bera-
tung des Tagesordnungspunktes zu schließen. 

Es erfolgt eine Abstimmung:  

 

 

  

3 Berufung 
in die Kre-
tschmar-
Huber-
Stiftung 

Die Kretschmar-Huber-Stiftung ist eine nicht rechtsfähige Stiftung. Das 
Stiftungskapital besteht aus dem Grundstück und Geschäftshaus Kai-
serstr. 82a in Karlsruhe, das durch Schenkungsvertrag aus dem Jahr 
1978 zur Hälfte heute der Evangelischen Kirche in Karlsruhe gehört. Der 
Reinertrag der Stiftung wird bis zur Ausschöpfung ihrer Bedürfnisse der 
Evangelischen Laurentiusgemeinde Hagsfeld für diakonische Aufgaben, 
insbesondere zur Verbesserung der Lebensverhältnisse älterer Men-
schen, zur Verfügung gestellt, darüber hinaus der Evangelischen Kirche 
in Karlsruhe für dieselben Zwecke. 

Die Stiftung wird durch ein Kuratorium verwaltet. Dieses setzt sich aus je 
drei Vertretern des Ältestenkreises der Laurentiusgemeinde in Hagsfeld 
und der Stadtsynode der Evangelischen Kirche in Karlsruhe zusammen. 
In der Satzung der Kretschmar-Huber-Stiftung vom 14. April 1994 heißt 
es unter § 4: „Das Kuratorium setzt sich aus je drei Vertretern des Ältes-
tenkreises der Laurentiusgemeinde Hagsfeld und des Kirchengemeinde-
rates zusammen. Die vom Kirchengemeinderat berufenen Mitglieder dür-
fen nicht der Pfarrgemeinde Hagsfeld angehören.“  

Die drei von der Stadtsynode entsandten Mitglieder sind zu berufen. Vor-
geschlagen sind: Beatrix Wieß, Emmausgemeinde, Hans-Peter-Jaschke, 
Emmausgemeinde, Jutta Scheele-Schäfer.  

Herr Jaschke kann aus persönlichen Gründen an der Sitzung nicht teil-
nehmen, hat aber im Vorfeld schriftlich erklärt, im Falle einer Berufung 
seiner Person, diese anzunehmen.  

 

 

 

 

  

Beschluss: 43 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen  

Die Stadtsynode beschließt die Rednerliste zu schließen.   

Es erfolgt eine Abstimmung des Antrages von Herrn Suchomsky:  

33 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen 

Damit ist der Antrag von Herrn Suchomsky abgelehnt.  
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Die Stadtsynode fasst folgenden Beschluss:  

 

Frau Wieß und Frau Scheele-Schäfer nehmen die Berufung in das Kura-
torium an.  

5 Nach-
trags-
haushalt 
2020/2021    

Herr Becker führt in das komplexe Thema ein, anschließend erläutert Herr 
Honeck die einzelnen Posten anhand einer Präsentation, siehe Anlage 4. 

Der Haushalt 2020/2021 der evangelischen Kirche in Karlsruhe wurde von 
der Stadtsynode bereits am 31.01.2020 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 
stand noch nicht fest, ob die Sprachförderung im Bereich der Kitas durch 
das Bundesprogramm weiterfinanziert wird. Daher wurden für das Jahr 
2021 im Bereich Sprachförderung nur teilweise Mittel im Haushalt einge-
stellt. Nun kam die Zusage, dass das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ 
weitere zwei Jahre finanziert werden kann. Daher ist es notwendig, einen 
Nachtragshaushalt zu erstellen, um damit die Grundlage für die Arbeit der 
Sprachförderung in den Kitas zu schaffen.  

Gleichzeitig wurden im Nachtragshaushalt die bereits bekannten Kosten, 
die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind, aufgenommen. Ne-
ben den finanzierten Kosten für den Öffentlichkeitsbeauftragten wurden 
auch die Sachkosten für das Projekt Young Urbans berücksichtigt. Weitere 
Veränderungen sind die Höhen der Gemeindebudgets, die aber in Einnah-
men und Ausgaben ausgeglichen sind und nur das Haushaltsvolumen ver-
ändern. 

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2020 beraten und fol-
genden Beschluss gefasst: 

Beschluss FIA 23.11.2020: 7 ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtkirchenrat, den Nachtragshaus-
halt zum Beschluss an die Stadtsynode weiterzuleiten 

Der Stadtkirchenrat hat in seiner Sitzung am 7.12.2020 beraten und folgen-
den Beschluss gefasst: 

Beschluss SKR 7.12.2020: einstimmig 

Der Stadtkirchenrat empfiehlt der Stadtsynode, den Nachtragshaushalt für 
die Jahre 2020/2021 mit einem Gesamtvolumen in Einnahmen und Ausga-
ben für das Jahr 2020 in Höhe von 55.130.913,00 Euro und für das Jahr 
2021 in Höhe von 53.300.738,00 Euro zu beschließen. 

 

 

 

 

 

  

Beschluss:  49 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen  

Die Stadtsynode beruft Beatrix Wieß, Emmausgemeinde, Hans-Peter-
Jaschke, Emmausgemeinde, Jutta Scheele-Schäfer in das Kuratorium 
der Kretschmar-Huber-Stiftung. 
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Die Stadtsynode fasst folgenden Beschluss: 

 

6 Verschie-
denes 

 Info zum Weltgebetstag (Susanne Labsch)  
mit dem Hinweis, trotz Einschränkungen durch die Pandemie Kollek-
ten und Spenden zu sammeln. 

 Herr Dr. Schalla weist auf die Stellungnahme der Kirchen in Karls-
ruhe zu dem geplanten „Gottesdienst“ der Querdenker hin. Die De-
monstration der Querdenker sowie die Gegendemonstration finden 
am Sa, den 6.02.21 statt.  

  

  Pfarrerin Catharina Covolo beendet die Synode mit einem Gebet  
und Segen 

  

  Termine der nächsten Synoden 2021: 

16.04.2021 / 09.07.2021 / 19.11.2021 

  

Gez. Jutta Scheele-Schäfer (Vorsitzende) Versand am: 26.02.2021 

 Einspruchsfrist bis zum: 05.03.2021 

 

Beschluss: 64 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen  

Die Stadtsynode beschließt den Nachtragshaushalt für die Jahre  
2020 / 2021 mit einem Gesamtvolumen in Einnahmen und Ausgaben 
für das Jahr 2020 in Höhe von 55.130.919 Euro und für das Jahr 2021 
in Höhe von 53.300.738 Euro.  


